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An die Expedition des Halliſchen Couriers (Schwetſchke)
an uns gelangen laſſen zu wollen.

Deutſchland.
Berlin d. 20. Aug. Der frühere Kommiſſar in Kurheſſen,

Staatsminiſter Uhden, hält ſich bekanntlich jetzt in Frankfurt a. M.
auf. Hr. Uhden wird, wenn die Zeit dazu eingetreten ſein wird,
der Bundesverſammlung einen Rechenſchaftsbericht über die Thätigkeit
des Kommiſſariats in Kurheſſen vorlegen. Mit der Ausarbeitung
dieſes Berichts iſt Hr. Uhden beſchäftigt und wird demnächſt eine
Berathung zwiſchen ihm und dem Grafen Leiningen über dieſen Be
richt ſtattfinden. Die Reiſe des Kurfürſten von Heſſen nach Wien,
welche in nächſter Zeit erfolgen ſoll, hat den Zweck einer perſönlichen
Dankabſtattung. Der ruſſiſche Polizeimeiſter von Warſchau, Hr. v.
Abramowitſch, befindet ſich gegenwärtig hier. Derſelbe iſt vor kürzem
mit einem preußiſchen Orden dekorirt worden. (Corr. B.)

Der vor einigen Monaten als preußiſcher Conſul nach Smyrna
abgegangene Hr. Spiegelthal entwickelt daſelbſt, in ſeinem neuen Wir
kungskreiſe, auch für die Intereſſen der preußiſchen und deutſchen Zoll
vpereinsJnduſtrie eine große Thätigkeit. Seine bereits hierher gelang
ken Vorſchläge zur würdigen Vertretung des preußiſchen Handels in
Smyrna ſollen höheren Orts vielen Anklang finden und dürften in
Kurzem die Genehmigung erhalten.

Reiſende, welche jetzt aus Jtalien zurückgekehrt ſind, entwerfen
eine ſehr traurige Schilderung der dortigen Zuſtände, die ſie für ganz
unhaltbar erachten. Jn Neapel herrſcht eine unerhörte Strenge, die
allein das Land vor dem Umſturz zu bewahren vermag in Rom re
gieren jetzt drei Parteien, die papſtliche, franzöſiſche und öſterreichi
ſche, welche im Stillen gegen einander intriguiren und das Volk im
mer mißtrauiſcher machen. OberJtalien vermag nur ein eiſernes Re
giment in Ruhe zu halten. Der Haß gegen die Deutſchen, worun
ker die Jtaliener meiſt die Oeſterreicher verſtehen, ſteigt dort immer
mehr. Von allen Deutſchen ſind die Preußen daſelbſt noch am be
ſiebteſten. Wer mit öſterreichiſchem Militair umgeht, kann der Rache
gewiß ſein. Sardinien iſt bis jetzt noch am Beſten daran, indem
deſſen liberale Regierung Vertrauen bei dem Volke beſitzt.

So geheimnißvoll die Bundesverſammlung ihre Verhandlungen
und Alles was in ihrem Schooße vorgeht, zu wahren ſucht, ſo darf
man doch aus vielfachen Andeutungen ſchließen daß mehrere Klein
ſtaaten durchaus nicht geneigt ſind auf die Forderungen wegen einer
radikalen Umänderung ihrer Verfaſſungen einzugehen. Wie die
„„Spen. Ztg.“ vernimmt, ſollen ſich die betreffenden Kleinſtaaten wohl
zu einer conſervativen Abänderung ihrer Verfaſſungen erboten haben,
jedoch hätten die Miniſter einiger dieſer Staaten nicht alles Das als
conſervativ und wirklich befeſtigend betrachten können, was man an
derwärts in einem ſolchen Sinne bezeichnet. Hierüber ſollen mit
Rückſicht auf den Art. 13 der Schlußakte, nach welchem kein Staat
eine erſchöpfende Darlegung der Gründe, welche ſeinen Widerſpruch
gegen einen zur Erfüllung des Bundeszwecks gemachten Vorſchlag
motiviren, verweigern darf verſchiedene Expoſes nach Frankfurt ab
geſchickt worden ſein. Für das Beſtehen eines Widerſpruchs eini
ger Kleinſtaaten gegen die Abſichten Preußens und Oeſterreichs ſpricht
auch der Ton einiger Blätter welche von partikulariſtiſchem Klein
ſtaaten Unweſen“ ſprechen, denen die beiden Großmächte ſich allen
Ernſtes widerſetzen ſollen. Keinesfalls dürfte ſich ſagt das „Frankf.
Jnt.Bl.“ und die „Preuß. Ztg. druckt es ohne weitere Bemerkung
nach „der Bundestag durch gegentheilige Jnſtructionen einiger
Bevollmachtigten der Kleinen und Kleinſten in den wichtigen Maß

nahmen ſtören laſſen, welche die Ruhe und Sicherheit Deutſchlands
erheiſchen.“

Was das Verhältniß anlangt, in welchem die Bundestagsge
ſandten ſo wie die beim Bunde accreditirten auswärtigen Geſandten
zur freien Stadt Frankfurt ſtehen, ſo mögen die hier zuſammengeſtell
ten Notizen zur Drientirung genügen. Die Geſandten und Alles,
was zur Geſandtſchaft gehört, genießen Exterritorialität. Sie haben
keinerlei directe Steuern, insbeſondere weder Sperr noch Chauſſee
geld zu entrichten. Die ſtädtiſche Gerichtsbarkeit und Polizei hat kein
directes Anrecht auf irgend eine zu einer Geſandtſchaft gehörige Per
ſon. Die Ertheilung von Schutzbriefen iſt den einzelnen Bundes
tagsgeſandtſchaften, eben ſo wenig wie die Gewährung eines Aſyls
geſtattet, dagegen ſteht der Bundesverſammlung als ſolcher das Recht
auf Ertheilung von Schutzbriefen zu. Die Steuerbefreiung der Ge
ſandten betreffend iſt zu erwähnen, daß außer der Befreiung von den
gewöhnlichen ſtädtiſchen Steuern, die Geſandten Mobilien und Con
ſumtibilien nicht blos bei ihrer Ankunft frei einführen können ſon
dern daß ſie auch während ihrer Anweſenheit in Frankfurt alles Der
artige frei einführen können, wenn ſie die Sachen durch ein Certificat
begleiten welches den Beſitzer feſtſtellt. Wie die Geſandten bei Leb
zeiten. der Frankfurter Gerichtsbarkeit nicht unterworfen ſind, ſo iſt
dies auch in Anſehung auf Verſiegelung u. dergl. nach ihrem Tode
nicht der Fall. Die Erben ſind außerdem auch von jedem Abzugs
gelde frei. Hausſuchungen in den Geſandtſchafts Hotels können na
türlich nur unter Genehmigung des Geſandten erfolgen.

Gemäß einer Mittheilung des „Aachener Anzeigers“ über die
Anweſenheit des Königs in Köln ſprach ſich Se. Majeſtät gegen die
proteſtantiſche Geiſtlichkeit von Köln, die durch eine Deputation ver
treten war, ziemlich mißbilligend über den projectirten Kirchen bau
aus, der durch die fortgeſetzten MeinungsVerſchiedenheiten in Be
ziehung auf den Bauſtyl nur unnöthiger Weiſe aufgehalten werde.
Man wollte durchaus gothiſche Formen wählen, die bei der geringen
Ausdehnung des Gebäudes gar nicht paſſend ſeien. Sie ſollten auf
die Anfänge des Chriſtenthums zurückgehen und den byzantiniſchen
Styl anwenden, der ganz angemeſſen ſei; das größte Denkmal go
thiſcher Baukunſt, welches ſie in ihrer Mitte hätten, würden ſie doch
nicht erreichen. Er, der König, habe ſich hierüber ſchon früher beſtimmt
genug ausgeſprochen wolle man ſich hiernach nicht richten, ſo möge
man von ſeiner Seite nicht auf eine Beihülfe Rechnung machen.

Aus der Provinz Preußen, d. 17. Auguſt. Der Mi-
niſter des Jnnern hat in Gemeinſchaft mit dem Miniſter der geiſtli
chen, Unterrichts und Medicinalangelegenheiten folgendes Reſcript an
die Königlichen Regierungen unſerer Provinz vor Kurzem erlaſſen
Se Majeſtät der König haben in den Zeitungsberichten der Regie
rungen meiſtentheils ſpeciellere Nachrichten über die politiſche und re
ligiöſe Entwickelung der Bevölkerung und ſolche Ereigniſſe, aus wel
chen auf jene ſich Rückſchlüſſe machen laſſen, vermißt und wollen in
Zukunft namentlich vollſtändigere Mittheilungen über die Entwicke
lung der freien Gemeinden und über auffallende politiſche Preßpro
ceſſe in den Zeitungsberichten erhalten. Jndem wir die Königlichen
Regierungen hiervon in Kenntniß ſetzen, veranlaſſen wir dieſelben t
Allerhöchſten Beſtimmung gemäß, künftighin zu verfahren.
Landrathsämter und ſonſtigen betreffenden Bebörden ſind nun u

i i bei Aufſtellung der zu erſtatſtrengſten Beachtung dieſes Reſcripts bei Regi en aufgetenden Zeitungs Berichte durch die Königlichen Regierung
fordert worden.



Erkelenz, d. 16. Auguſt. Das hier erſcheinende „Central
blatt für die Kreiſe Jülich, Geilenkirchen, Heinsberg und Erkelenz“
enthält heute nachſtehende Erklärung unſeres Abgeordneten zur zwei
ten Kammer, Herrn Dr. Claeſſen:

Die Wahlen zu den Provinzial-Landtagen ſind geſetwi
drig. Es hat ſich zwar in der Rheinprovinz überwiegend die Anſicht kund
egeben, daß die in Ausſicht geſtellten Wahlen zu den ehemaligen ProvinzialSadveagen nicht ohne Verletzung der beſtehenden Geſetze vollzogen werden kön

nen, gleichwohl fehlt es nicht an Verſuchen, dieſe aus der einfachſten Sachlage
entnommene Auffaſſung des Rechtspunktes zu verwirren. Das Vertrauen,
das von den Bewoöhnern meiner Heimath wiederholt zu meinem innigſten
Danke mir bezeugt worden fordert mich auf, über dieſe Frage in kurzen Worten meine Anſicht öffentlich auszuſprechen. Ich Khue es, unbekümmert um die

Drohung, eine gewiſſenhafte, pflichtmäßige Wahrung des Rechtes, ſofern
ſie in einer mißlievigen Richtung erfolgt als verbrecheriſch zu verfolgen.
Meiner feſten Ueberzeugung nach können die Geſetze über die Kreis und Pro
vinzialſtände, folglich auch die betreffenden Wahlgeſetze, nur mit der offen
barſten Rechtsverletzung in Anwendung gebracht werden. Wer dieſe
Meinung theilt, kann ohne Beſchwerung ſeines Gewiſſensund ohne Verletzung ſeiner politiſchen Ehre zu dieſen Wahlen
nicht mitwirken, wie ich denn meinerſeits entſchloſſen bin, keinen Theil
daran zu nehmen. Zwar hat der Herr Miniſter des Jnnern in einer Circu
lar Verfügung die Anſicht ausgeſprochen die ſeitdem eine weitere Unter
ſtützung mit neuen Gründen nicht gefunden T. daß organiſche Geſetze
aus der Klaſſe des Geſetzes vom 11. März v. J. ihrer Natur nach nicht ſofort
in Rechtskraft treten können daß mithin auch der Art. 66 jenes Geſetzes,
welcher lautet: „Alle Geſetze über die Kreis und Provinzial
ſtände ſind aufgehoben“, nicht ohne Weiteres als rechtsgultig anzuſehen
ſei; allein (da über den Zeitpunkt, womit Geſetze nach gehöriger Publitcation
in Kraft treten ſollen, ein beſtimmtes, klares Geſetz, das Geſetz vom 3.
April 1846 (GeſetzSamml. von 1846, S. 152), Vorſchriften ertheilt, ſo iſt
nichts leichter, als die Anſicht des Herrn Miniſters zu widerlegen. Es treten
danach alle Geſetze, in ſo fern ſie keine beſondere Zeitbeſtimmung enthalten,
in der Rheinprovinz mit dem 14. Tage nach Ablauf des Tages, an welchem
das betreffende Stück der Geſetz- Sammlung in Berlin ausgegeben worden in
Rechtskraft, woraus folgt, daß das Geſetz vom 11. März 1850, folglich auch
die in demſelben ausgeſprochene Aufhebung aller Geſetze über die ehemaligen
Provinzial Stände mit dem 10. April 1850 ſeine volle Rechtsgültigkeit erlangt
at. Die Unterſcheidung zwiſchen organiſchen Geſetzen und ſolchen die es nichtar hat, abgeſehen von der legalen Unbeſtimmth it dieſes Begriffes, in ſo

weit es ſich vön der Publication handelt, nicht den mindeſten geſetzlichen An
halt das Geſetz vom 3. April 1846 kennt dieſe Unterſcheidung durchaus nicht
es ſchreibt gleichmäßige Friſten für alle Geſetze ohne Unterſchied vor wo
mit dieſelben in Rechtskraft treten ſollen dieſe Friſt aber für ein einzelnes
Geſetz zu prolongiren, fehlt es dem Herrn Miniſter an aller Befugniß. Jch
will nicht daran erinnern, wie die Wiederbelebung der Provinzial Landtage in
jeder Form ſchon deshalb verfaſſungswidrig ſein würde, weil die StandesVor
kechte durch die Verfaſſung aufgehoben worden während Fürſten, Grafen und
Herren kraft ihrer adeligen Privilegien auf den Landtagen erſcheinen es ge
nügt mir, mit einem einzigen, unwiderleglichen Argument das Geſetzwidrige
von Wahlen nach Wahlgeſetzen, die in rechtsgültiger Form aufgehoben worden,
dargethan zu haben. Erkelenz, den 12. Auguſt 1851. Dr. H. Claeſſen.

Sigmaringen, d. 16. Auguſt. Heute ſind die zwei angekün
digten Compagnieen, eine vom 29. und eine vom 34. Regimente,
hier eingetroffen, um Raſttag zu halten und ſodann am Montag den
Marſch nach Hechingen anzutreten. Das Programm der Erb
huldigungs Feier iſt erſchienen. Sie findet auf dem Hohenzol
lern Statt, wohin ſich die Deputirten in ſchwarzer Kleidung und
weißer Halsbinde, im Falle ſie ſolche aber nicht beſitzen, in ihren Feſt
kleidern nach Landesſitte begeben. Oben findet zuerſt Gottesdienſt
Statt. Von der Feſttribune herab hält der Miniſter v. Manteuffel
eine Anrede, welche einer der Deputirten beantwortet. Dann wird
die Unterthänigkeitspflicht vorgehalten und der Huldigungs-Eid vorge
ſprochen und von den Deputirten nachgeſprochen. Auf ein gegebenes
Zeichen wird hierauf von allen Anweſenden unter Pauken und Trom
petenſchall dreimal „Es lebe der König Friedrich Wilhelm IV. ge
rufen und zugleich eine Geſchützſalve gegeben. Den Schluß bildet
ein Te Deum.

Kaſſel, d. 19. Aug. Geſtern ſind wieder mehreren in kriegs
erichtlicher Unterſuchung befindlichen Juſtizbeamten ſtrafgerichtliche Er
enniniſſe des Kriegsgerichts eröffnet worden. Die Staatsprokurato

ren Brauns und Weiffenbach ſind, Jener zu drei, Dieſer zu zwei
Monaten Freiheitsſtrafe verurtheilt worden, drei Mitglieder des hieſi
gen Obergerichts aber, welche die Rathskammer bildeten, zu ſechs,
vier und drei Wochen. Die Anſchuldigung gegen ſie bezog ſich auf
ihr Verhalten in Bezug auf die vom bleibenden landſtändiſchen Aus
ſchuſſe erhobenen Anklagen gegen einige Staatsdiener, namentlich einen
Polizeikommiſſar, im Septbr. v. J.

Wien d. 19. Aug. Ueber die Reiſe des Königs von Preußen
erfahren wir, daß derſelbe inkognito und unter dem Namen eines
Grafen von Zollern am 28. Aug. in Jnnsbruck und am 30. in Jſchl
eintreffen ſoll, wo er drei Tage verweilen wird. Die Rückreiſe dürfte
vermuthlich durch Böhmen über Tabor und Jungbunzlau erfolgen.

Die Entſchädigungsforderung Oeſterreichs wegen der Beſetzung
Schleswig Holſteins mit öſterreichiſchen Truppen, welche 8 Millionen
Gulden beträgt, iſt im Namen des Bundes definitiv an die däniſche
Regierung geſtellt worden.

Jn Ungarn tauchen ſchon wieder die alten Nationallieder auf,
die zu ihrem Jnhalte die Mahnung haben, nur ungariſche Stoffe zu
tragen und die brünner Manufacte zu verſchmaähen. Ein neuer
Schlag für die mähriſche Jnduſtrie, wenn dieſe Tendenz wieder um
ſich griffe!

Frankreich.
Paris, d. 18. Aug. Es geht das Gerücht die Miniſter Bo

napartes beabſichtigen, um den Gefahren einer gleichzeitigen allge
meinen Wahl im Jahre 1852 zu begegnen und die Forderungen der
durch das Maiwahlgeſetz Ausgeſchloſſenen zu zerſplittern, dieſe Wah
len nicht an einem und demſelben Tage, ſondern nach einander vor
nehmen zu laſſen, ſo daß etwa nur je ſechs Departements gleichzeitig

min, 29. April, zu wählen.

wählen. Jn Bezug auf den Wahltermin beſtimmt die Verfaſſung,
daß der neue Präſident am zweiten Maiſonntage zu wählen iſt, über
den Termin für die Wahlen zur Legislative ſagt ſie dagegen nur, daß
er ſpäteſtens 45. Tage vor Ablauf der dermaligen Legislatur angeſetzt
werden muß. Die Regierung glaubt ſich alſo im Recht, dieſe Wahlen
von früherer Zeit ab ſucceſſiv vornehmen zu laſſen. Auf dieſe Weiſe
hofft man in den Departements, wo die Wahlen ſtattfinden, ſtets ſo
ſtarke Militairkräfte zu concentriren, daß man jede Erhebung der aus
geſchloſſenen Wähler ſogleich unterdrücken kann. Iſt dieſer Plan
wirklich im Werke, ſo liefert er den beſten Beweis für wie bedroh
lich man den Unwillen Derer hält, die ihres politiſchen Rechts be
raubt ſind. Die „Voix du Proſcrit“ beſpricht bereits das Projekt
ſie giebt zu, daß es den Buchſtaben der Verfaſſung nicht eigentlich
verletzt, empfiehlt aber den demokratiſchen Wählern, an den partiellen
Wahlen keinen Theil zu nehmen, ſondern überall erſt am letzten Ter

Fraglich iſt übrigens das Projekt aus
einem andern Grunde, da nämlich jedenfalls die Wahl des neuen

Präſidenten an einem und demſelben Tage vorgenommen werden
muß, es müßte denn ſein, daß man hier auch die von dem Wahlge
ſetz ausgeſchloſſenen Wähler wieder zulaſſen wollte, wie das allerdings
in dem Plan des Elyſée liegt. Die Wahlen zur neuen Legislative
nach dem modificirten Wahlgeſetz vornehmen zu laſſen, möchte aber
weit weniger im Jntereſſe des Elyſée, als der dynaſtiſchen Parteien,
namentlich der Orleaniſten, liegen.

Zweihundertundfunfzig Republikaner von Arles, darunter Gemein
de, Generalräthe und Gutsbeſitzer, haben eine Petition an den Prä
ſidenten der Republik gerichtet es mögen die Brutalitäten der Legi
timiſten, welche allabendlich in Banden die Straßen mit dem Rufe:
„Nieder mit der Republik! Nieder mit dem Präſidenten! Es lebe
Heinrich V. durchziehen, andere Bürger verſchiedener politiſcher Farbe
unter den Augen der Behörden ungeſtraft thätlich angreifen, ſelbſt
verwunden, abgeſtellt werden. Die Republikaner haben dieſen Schritt
gethan, um alle möglichen geſetzlichen Mittel zu erſchöpfen, bevor ſie
zur Nothwehr der Selbſthülfe ſchreiten. Der Präſident hat nichts
erwidert.

Paris, d. 19. Auguſt. Der „Moniteur“ enthält heute wie
der eine lange Liſte von Ernennungen in der Ehrenlegion. Zwei Ge
nerale und ein Obriſt ſind zu Groß Officieren, 8 Officiere verſchiede
nen Grades zu Officieren, 69 Officiere, Unterofficiere und Soldaten
zu Rittern ernannt worden.

Die Wahl des Prinzen Joinville, oder vielmehr deſſen Candida
tur zur Präſidentſchaft beſchäftigt immer noch alle Gemüther. Der
„Ordre“ ſucht heute zu beweiſen, daß die Candidatur eines Prinzen
des Hauſes Orleans vollkommen legal ſei. Dieſe Prinzen könnten
zu Volksvertretern ſowohl als zu Präſidenten gewählt werden, da ſie
alle von dem Geſetze vorgeſchriebenen Formalltäten erfüllten. Nach
geſchehener Wahl ſei es alsdann an der National Verſammlung, zu
entſcheiden, ob ſie durch Aufhebung der Verbannungs- Geſetze die Wahl
gültig machen wolle.

Wie man verſichert, hält ſich gegenwärtig eine große Anzahl von
Flüchtlingen in den engliſchen Seehäfen auf. Die verſchiedenſten Ge
rüchte über die Abſichten derſelben ſind im Umlauf.

Wie verlautet, werden Anfangs October Verſammlungen aller
Demokraten in den einzelnen Cantonen ſtattfinden, um über die Wahl
eines Candidaten zur Präſidentſchaft zu berathen. Die Commiſſare
dieſer Cantone ſollen ſich alsdann in der zweiten Hälfte des October
in den Hauptorten der Departements verſammeln, um einen Reprä
ſentanten, der ſie auf dem Conclave in Paris vertreten wird, zu wäh
len. Jeder ſo gewählte Repräſentant würde bei den Beſchlüſſen in
Paris eben ſo viele Stimmen haben, als es 50,000 Einwohner in
ſeinem Departement giebt, ſo daß die 86 Commiſſare 720 Stimmen
zu ihrer Dispoſition haben würden. Derjenige Candidat, der 361
Stimmen bei der alsdann ſtattfindenden Abſtimmung erhalten wird,
ſoll zum Candidaten für die Präſidentſchaft erwählt werden. Dieſer
Plan ſcheint auf den erſten Anblick ganz gut zu ſein die Urheber
haben die Rechnung aber wahrſcheinlich ohne den Wirth, d. h. die
Regierung gemacht, die gewiß nie zugeben wird, daß die Republi
ſten ſich verſammeln, um einen Candidaten zur Präſidentſchaft auf
zuſtellen.

Der „National“ ſpricht ſich heute gegen die Wichtigkeit aus, die
man der Wahl eines Präſidenten der Republik für 1852 beizulegen
ſich bemühe. Die Hauptſache ſei meint er daß eine republi
kaniſche Kammer gewählt werde wenn denn auch der Präſident zum
Verräther an der Republik werde, ſo ſei noch nichts verloren.

Die franzöſiſchen Kriegsgerichte haben in Rom vom 17. bis 26.
Juli ſieben Verurtheilungen ausgeſprochen, wovon zwei zu fünf Jah
ren, eine zu zwei Jahren und zwei zu ſechs Monaten Gefängniß we
gen nächtlicher Angriffe auf franzöſiſche Militärs.

Großbritannien und Jrland.
London, d. 18. Aug. Die Nachrichten aus Jrland ſind ſo

piquant, im ſchlimmſten Sinne des Wortes, daß die Times einen
ihrer lauteſten Oonner über den Georgskanal rollen läßt, um die
offenen und geheimen Reichsfeinde einzuſchüchtern und alle loyalen
Unterthanen Jhrer Maj. aus ihrer Sicherheit aufzuſchrecken.““ Dem
dubliner Meeting, welches morgen ſtattfinden ſoll, werde zum erſten
Mal ein Prieſter präſidiren, und zwar kraft keines andern Rechts als
des ihm durch den Heil. Vater verliehenen. „Als Repräſentant einer
fremden Macht und in keiner andern Eigenſchaft“ nehme Dr. Cullen
dieſe Stellung ein. Jn ſeinem Schreiben an das Comité zeichne er
ſich „Paul Cullen, Erzbiſchof, Primas von ganz Jrland den ter



itori i biſchof von Armagh“ habe er weislich fallen laſde r Buchſtaben des Geſetzes Aber wie loyal
ſei es von dem ſogenannten Erzbiſchof, einem Meeting zu präſidiren,
deſſen Tendenz von dem anerkannten Organ der römiſchen Partei
(The Tablet) in einer der brutalſten /Anſprachen an das iriſche Volk“,
die je erſchienen ſind, offen ausgeſprochen wird. Dieſe Anſprache
vom hochwürdigen Dr. Cahill unterzeichnet und aus dem katholiſchen
Seminar von Londonderry datirt, ſagt unter Anderm: „Wir organi
ſiren jetzt einen Verein, wie man ihn bisher nie in Jrland geſehen
hat. Verlaßt euch darauf, England hat den Grund ſeines Hauſes
ſelbſt untergraben. Verlaßt euch darauf, Frankreich iſt nicht fertig,
und Frankreich trägt England einen Groll nach für Unbilden, die nie
vergeben werden können. Es giebt keinen Franzoſen, Mann, Weib
oder Kind, der nicht vor wahnſinniger Freude tanzen würde bei dem
glorreichen Gedanken, eine Gelegenheit zu haben, bevor er ſtirbt, ſein
gieriges Schwert in das Herzblut jedes Mannes zu tauchen, der den
verhaßten Namen Engländer trägt. Darum haltet euren Muth auf
recht und wartet in ſtreng geſetzlicher Haltung die Gelegenheit ab,
und England wird bald in eurer Gewalt ſein!“ Welcher engliſche
Katholik, fragt die Times, wird einem ſolchen Aufruf Folge leiſten,
der nach den Grundſätzen der Bartholomäusnacht riecht, der den
doppelten Fluch prieſterlicher Oberherrſchaft und bürgerlicher Anarchie
vereinigend, einer benachbarten Nation die diaboliſchen Leidenſchaften
unterſchiebt, welche nur in einem iriſchen Seminar exiſtiren Wer
es nicht ſelbſt ſehe, der müſſe die Warnung erhalten, daß er durch
den Beitritt zu dem vorgeſchlagenen Verein ſich an einem Werke des
„Verraths und der Rebellion betheilige.

Die Mitglieder der proteſtantiſchen Aſſociation zu Dublin haben
den Lord Mayor erſucht, die Vorſtände der katholiſchen Verſamm-
lung zur Abänderung ihres Aufrufs zu bewegen, aber keine beſtimm
te Zuſage erhalten. Ein Plakat, welches gegen Dr. Cullen eine hef
tige Sprache führt, mit Rieſenlettern auf orangefarbigem Grund mit
blauem Rande gedruckt wurde durch die Straßen von Dublin getra
gen, der Träger aber von der Polizei verhaftet. Faſt alle katholi
ſchen Biſchöfe haben ihre Betheiligung an der großen KatholikenVer
ſammlung zugeſagt. Der Erzbiſchof von Tuam iſt bis jetzt der ein
zige katholiſche Prälat der ſich mit ſeinem vollen territorialen Titel
„von Tuam“, welchen die Titelakte verbietet, unterzeichnet hat. Ein
Rundſchreiben des Kardinals Wiſeman, welches zu Geldbeiträgen für
die katholiſche Univerſität auffordert, nebenbei aber das Thema des
Tages ſehr lebhaft beſpricht, hat die religiöſe Aufregung noch ver
ſtärkt. Jn einer proteſtantiſchen Kirche zu Dublin wurden während
des Gottesdienſtes die Scheiben eingeſchlagen und ſchwere Steine in
das Jnnere des Gebäudes geſchleudert. Vorfälle der Art mehren die
gegenſeitige Verſtimmung zwiſchen Katholiken und Orangiſten, ſo daß
man für den 19. d. M., den Tag der Katholiken Verſammlung, wei
tere Störungen befürchtet. Der Lord Mayor von Dublin hat ſich
an die Regierung in London um Verhaltungsmaßregeln gewendet.

Spanien
Madrid, d. 13. Aug. Ein vom Miniſterpräſidenten Bravo

Murillo gegengezeichnetes königliches Dekret verordnet, es ſolle das
von der Jnfantin Maria Luiſa Fernanda, Herzogin von Montpen
ſier, zu gebärende Kind alle Prärogative als Jnfant von Spanien

enießen.8 aus Cuba eingelaufenen Nachrichten gehen bis zum 17ten

Juli. Die große Erhebung beſchränkt ſich auf einen Auflauf zu Puerto
Principe, deſſen man bald Meiſter wurde. Die Regierung will übri
gens beſtimmt wiſſen, es ſei von den Vereinigten Staaten aus ein
neuer Anſchlag im Zuge, und iſt deshalb ſehr auf ihrer Hut.

Dänemark.
Kopenhagen, d. 17. Aug. Die „Berl. Ztg. bringt einen

polemiſchen Leitartikel, welcher ſämmtliche der Einverleibungspartei
unangenehmen einheimiſchen Gerüchte und Nachrichten auswärtiger
Blätter niederſchlagen ſoll. Den ſchleswig-holſteiniſchen Blättern
ſchwelle der Kamm wieder, die Freude leuchte den innern Feinden des
Staates aus den Augen über die gehofften Verlegenheiten der Regie
rung. Aber ſie ſollten bedenken, daß, nach dem 14. Artikel des letzten
Friedens vom 2. Juli 1850, für den Fall, daß die Jntervention des
Bundes ihren Zweck verfehle, es Sr. däniſchen Maj. freiſtehe, mili
tairiſche Maßregeln auf Holſtein auszudehnen und zu dieſem Zwecke
die bewaffnete Macht zu gebrauchen. „Fädrelandet“ meldet, der
Staatsrath halte täglich Berathungen über das Notabeln Projekt,
ohne irgend zu Stande gekommen zu ſein. Gedachtes Blatt kann
dieſes Schwanken nicht begreifen, da man ja im Voraus über dieſes
Projekt einig geweſen, da daſſelbe nicht aus eigener Machtvollkommen-
heit ausgeführt worden, ſondern ſich erſt den Beifall der Großmächte
erwerben ſolle. Von Preußens Seite ſoll wie „Middagspoſten““
aus Privatmittheilungen erwähnt der Generalpoſtmeiſter auf Be
fehl ſeines Königs einen Beſuch beim König von Dänemark auf
Bornholm abgeſtattet, der König indeß die Einladung des General
poſtmeiſters zu einem Beſuch in Putbus höflichſt abgelehnt haben.

Amerika.
New-ork, d. 6. Auguſt Die Nachrichten aus Cuba erre

gen fortdauernd lebhaftes Jntereſſe. Alle Berichte von dieſer Jnſel,
mit Ausnahme der über Havannah eingegangenen ver
ſichern, daß der Aufſtand an Bedeutung gewinne. Die RewOrleans
Blätter behaupten, daß Trinidad und Villa Clara ſich gegen die Re
gierung erklärt haben. In der Nacht vom 26. v. M. berließ ein ſtar

kes Corps jene Stadt, um nach Cuba abzugehen, und am 1. d. M.
gingen die Dampfer Pampero und Cincinnati dahin ab. Am Bord
des Erſteren befand ſich General Lopez, der vor ſeiner Abreiſe eine
Volksverſammlung in Banks Arcade (einem großen Kaffeehauſe in
NeuOrleans) beiwohnte und unter rauſchendem Beifall ſeinen Ent
ſchluß zu erkennen gab, das Volk von Cuba von der Tyrannei Spa
niens zu befreien. Nach einem Schreiben aus Santo Buco waren
die dort concentrirten Patrioten 2500 Mann ſtark, und von den ge
gen ſie ausgeſandten Regierungstruppen wären 184 Mann zu ihnen
übergegangen. Sobald die aus New Orleans erwarteten Verſtärkun
gen landen würden, wollte man ein „Hurra“ auf die Hauptſtadt
machen. (Siehe Spanien.)

San Francisco iſt abermals und zwar am 22. Juni von einer
Feuersbrunſt heimgeſucht worden, die zwölf „Quadrate“ von Häuſern
und Eigenthum zum Werth von 3 Mill. Dollars zerſtört hat. Meh
rere Perſonen verloren dabei das Leben. Dieſe Kataſtrophe wird
Mordbrennern zugeſchrieben, wovon man einige ſchon eingefangen hat,
mit denen man ohne Zweifel kurzen Prozeß machen wird. Mit
ihrem gewöhnlichen Eifer machten ſich die Einwohner daran, die nie
dergebrannten Gebäude wieder aufzubauen; indeſſen übte dieſes neue
Unglück einen nachtheiligen Einfluß auf die Handelsgeſchäfte.

Königliches Kreisgericht zu Halle.
Oeffentliche Sitzung der I. Abtheilung der IV. Deputation.

am 21. Auguſt 1851.
1) Der Handarbeiter Friedrich Chriſtian Henneling von der Mindener

Haide, Gemeinde Halen, war am 7. März d. J. aus dem Arbeitshauſe zu
Benninghauſen wo er wegen Landſtreicherei detinirt worden war, nach ſeiner
Heimath entlaſſen. Er kehrte aber nicht dahin zurück, begab ſich vielmehr
nach Kaſſel und von da in die hieſige Gegend wo er am 17. Juli d. J. in
Teutſchenthal aufgegriffen wurde. Er hatte ſich während der, Zeit vom Betteln
ernährt, und konnte nicht nachweiſen, daß er eine Gelegenheit zu ſeinem red
lichen Unterhalte aufgeſucht habe. Er wurde daher heüte wegen wiederholter
Landſtreicherei und Bettelns zu 4monatiger Gefängnißſtrafe und Detention in
einem Arbeitshauſe verurtheilt.

2) Die Almoſengenoſſen Joh. Friedr. Wilhelm Wiegand und GEhriſtian
Gottfried Wehnerk von hier waren am 22. v. M. nach Beeſen und den um
liegenden Ortſchaften, um zu betteln, gegangen. Die Nacht brachten ſie in
einem Stalle des ſogenannten Dreierhäuschens zu. Hier ſah Wiegand am an
dern Morgen ein Huhn ſitzen, fing es, riß ihm den Kopf. ab, während Weh
nert den Rumpf hielt, und nahm es mit ſich fort. Sie wurden aber, als ſie
nach Beeſen kamen, arretirt. Beide legten ſich hier, als der Schulze ſie ver
nahm, falſche Namen bei. Sie wurden daher heute wegen einfachen Dieb
ſtahls, Bettelns und Fuhrung falſchen Namens mit einer viermonatigen Ge
faängnißſtrafe, Unterſagung der Ausubung der bürgerlichen Ehrenrechte auf
2 Jahr und Stellung unter Polizeiaufſicht auf 2 Jahr beſtraft.

3) Die im Dienſte des Profeſſor d'Alton ſtehende Johanne Ludwig ſah
am 16. Juli d. J., daß ein fremder Mann auf das d'Alton'ſche Haus und auf
den daſſelbe umgebenden Garten zuging. Nach einer kleinen Weile ging der
ſelbe wieder fort. Als bald nachher die Köchin Friederike Krauſe in das Haus
kam vermißte ſie den Schluſſel zur Hausthüre und noch zu 2 anderen Thüren.Der Verdacht des Diebſtahls ſtet auf den ehemaligen Schloſſer Johann Gott
lob Wamsler von hier, der deshalb arretirt wurde und bei dem man auch
z Schlüſſel, von denen der eine als der d'Alton'ſche Hausſchlüſſel wieder er
kannt würde vorfand. Die Johanne Ludwig recognoſcirte ihn auch mit Be
ſtimmtheit als den an jenem Morgen in dem Garten von ihr geſehenen Mann.
Die von Wamsler gebrauchte Ausſtucht, daß er die Schluſſel von einem un
bekannten Manne gekauft habe, war alſo offenbar erlogen.

Als Wamsler der Johanne Ludwig vorgeſtellt wurde ergab es ſich
auch daß er ſchon 14 Tage vorher in das d'Altonſche Haus gekommen war
dort gebettelt und ein Stück Brot erhalten hatte.

Er wurde daher heute wegen Diebſtahls und Bettelns zu einer 2monati
gen Gefängnißſtrafe verurtheilt, ihm die Ausübung der bürgerlichen Ehren
rechte auf 2 Jahre unterſagt und er auch eben ſo lange unter Polizeiauf
ſicht geſtellt.

4) Der Zimmergeſelle Johannes Menz aus Albrechts bei Suhl hatte
von der dortigen Ortsbehörde Behufs einer Reiſe nach Oppin ein Legitima
tionspapier an Stelle eines Reiſepaſſes ausgeſtellt erhalten. Als er in Oppin
in Arbeit trat, übergab er dieſe Legimation dem dortigen Jnſpector und er
hielt ſie von dieſem als er am 19. v. Mts. aus der Arbeit entlaſſen wurde,
mit der Bemerkung verſehn zurück, daß er ſich faſt täglich in trunkenem
Zuſtande befunden habe. Dieſes Atteſt wurde von dem Schüulzen zu Oppin
unter Beidrückung des Dorfgerichtsſiegels beglaubigt. Als Menz einige Tage
darauf wegen Verdachts der Landſtreicherei hier arretirt wurde, fand es ſich,
daß die von dem Jnſpector auf ſeine Legitimation geſetzte Bemerkung bis zur
Unleſerlichkeit durchſtrichen war. Menz ſtellt zwar in Abrede, dies gethan zu
haben wurde aber heute der Fälſchung eines die Stelle eines Reiſepaſſes ver
tretenden Legitimatiönspapiers ſchuldig befunden und zu 14tägiger Gefängniß
ſtrafe verurtheilt.

Theater Notiz.
Der Sommer neigt ſich ſeinem Ende zu, mit ihm geht unſer

freundliches Tivoli Theater für dieſes Jahr zur Rüſte. Schon in
nächſter Woche wird daſſelbe geſchloſſen werden. Wie aber ein guter
Wirth noch zum Deſſert durch Pikanterien und beſondere Reizmittel
den Appetit ſeiner Gäſte zu erhalten weiß, ſo ſucht Hr. Dir. Bre
do w das Intereſſe und den künſtleriſchen Geſchmack ſeines Publikums
für die letzte Zeit durch Gaſtſpiele fremder Künſtler zu feſſeln. Die
letzte Woche des Tivoli Theaters wird faſt ganz durch Gaſtſpiele und
Debüts ſolcher Mitglieder in Anſpruch genommen werden, welche Hr.
Dir. Bredow für ſein Winter Unternehmen an Halle zu feſſeln ge
denke. Möge das Publikum dieſen Vorſtellungen ſich mit recht leben
diger Theilnahme zuwenden, um ein Urtheil über r Gäſte
abzugeben auf das die Direction ihre feſten Entſchlüſſe gründen
kann.

Freie Gemeinde.
Sonntag den 24. Nachmittags 2 Uhr Vortrag von Wislicenus.



Aufforderung.
Die nachſtehenden bei der Königlichen Ge-

neral Kommiſſion der Provinz Sachſen anhän
gigen, dem unterzeichneten Kommiſſarius zur
Leitung übertragenen Gemeinheitstheilungen und
Ablöſungen, und zwar:

I. die Spezial-Separationen der Feldmarken
a) im Kreiſe Zeitz:

1) Falkenhayn, 2) Gleina, 3) Lobas,
4) Loitzſch, 5) Nißma, 6) Nickelsdorf,
75) Oelſen, 8) Penkwitz, 9) Prehlitz,
10) Sabiſſa und des Loitzſch-Sabiſſaer
Koppelfeldes, 11) Salſitz, 12) Spora,
13) Sproſſen, 14) Würchwittz, 15) der
wüſten Mark Zetzſchdorf;

b) im Kreiſe Weißenfels:
1) Ovebris, 2) Koettichau, 3) Mei-
neweh, 4) Mutzſchau, 5) Nautſchütz;
6) Streckau;

c) im Kreiſe Merſeburg:
Stoeßwitzz;

d4) im Kreiſe Ziegenrück:
Dobian, 2) des in der Feldmark

Rockendorf belegenen gemeinſchaftlichen
Holzes der ſogenannten Haide.

II. Die Anger-, reſp. HutungsSeparatio
nen in den Feldmarken

a) im Kreiſe Zeitz:
HProfen, 2) Predel, 3) Weißen
born, 4) Wuitz, 5) Zipſendorf;

b) im Kreiſe Ziegenrück:
1) zwiſchen dem Rittergute Eß bach und

der Gemeinde Lieben grün und den hü-
tungsberechtigten Jntereſſenten zu Wals-
burg in den Hölzern des erſtgedachten Rit
tergutes

2) zwiſchen der Gemeinde Liebengrün auf
der Feldmark Liebengrün (im Ottern-
grunde) und verſchiedenen mit Grundſtücken
hierin anſäſſigen Forenſen;

3) zwiſchen dem Rittergute Schlettwein,
der Gemeinde und dem Rittergute Croel
pa, dem Rittergute Burg- Ranis, dem
Rittergute Brandenſtein auf der Feld
mark Tranrode, dem Schlettweiner
Rittergutsholze und dem Mühl.

III. Nachſtehende Ablöſungen:
a) im Kreiſe Zeitz:

die Ablöſung der ſämmtlichen den Rittergü
tern Kaina, Heuckewalde, Kuhndorf,
Zangenberg, Salſitz, Oragsdorf,
Draſchwitz, Oſtrau, Reuden, Sil-
bitz und Hohenkirchen zuſtehenden Leh
nen und Zinſen, ſo wie die Ablöſung der
dem Grafen von Hohenthal zugehörigen
ſogenannten ZehmiſchHaake' ſchen Leh
nen und Zinſen

p) im Kreiſe Weißenfels
die Ablöſung der ſämmtlichen den Rittergü
tern Oeuben, Naundorf, Thierbach,
Droyßig, Trebnitz, Queßnitz, dem
Tempelgute Droyßig, dem Vorwerke
Seydelhof, Podebuls und dem Vor
werke Romsdorf zu entrichtenden Lehns-
und Zinsgefälle und Dienſte

c) im Kreiſe Ziegenrück:
die Abloſung der ſämmtlichen den Rittergü
tern Altenbeuthen, Blankenberg,
Birkigt, Cülmla, Graefendorf, Lieb-
ſchütz Oberhof, Ra nis das Vorwerk,
Schlettwein, Sparnberg, Woehls-
dorf und der Communherrſchaft Ranis
zu entrichtenden Lehns, Zins und Frohn
gefälle,

werden hierdurch in Gemäßheit des 12 des
Ausführungsgeſetzes vom 1. Juni 1821 des

25 der Verordnung vom 30. Juni 1834
und des F. 109 des Ablöſungsgeſetzes vom
2. März 1850 zur Ermittelung unbekannt ge
bliebener Intereſſenten und zur Feſtſtellung der
Legitimation hierdurch bekannt gemacht.

Alle Diejenigen, welche bei dieſen Ausein
anderſetzungen ein Intereſſe zu haben vermei
nen und zu denſelben bisher nicht zugezogen
ſind, werden aufgefordert, ſich ſpäteſtens bis
zu dem auf

Hekanntwachungen.
den 15. September 1851 Morgens 9 Uhr

im Geſchäfitslokale des Unterzeichneten zu Zeitz
anſtehenden Termine zu melden, widrigenfalls
ſie die Auseinanderſetzung ſelbſt im Fall einer
Verletzung gegen ſich gelten laſſen müſſen, und
mit keinen Einwendungen dagegen weiter ge
hört werden.

Zeitz, den 11. Juli 1851.
Der Oekonomie-Commiſſarius

Nichelmann.

Ein Rittergut von circa 570 Morgen Acker
und Wieſen, guter Boden, iſt zu verkaufen
oder gegen ein Haus zu vertauſchen. Nähere
Auskunft ertheilt Eduard Stückrath in
der Expedition d. Bl. am Markte.

Ein mit guten Atteſten, verſehener Verwal
ter kann auf dem Rittergute Dieskau bei
Halle den 1. October d. J. Anſtellung finden
und meldet ſich bei dem

Rittergutsbeſitzer von Hoffmann.

Beste EDnglische Muss- Oder Schmiedle-
Kohlen, wie Bregebirger Steinkohlen, schön-
ster Qualftät,
ligst bei

ünn Ganzem nd inzelnen bil-

h G O.in Stegmann's Garten.
Stärkſte Tincktur aus acht perſiſchem Jnſectenpulver,

zur ſchnellen und ſichern Vertilgung alles Ungeziefers, als Flöhe, Wanzen, Mot-
ten rc. in Flacons à 5 empfiehlt Carl argVon Weſtph., Natur Mecklenburg., Säch
ſiſcher und vorzüglicher Schmelzbutter erhielt
friſche Zuſendungen und empfehle ſolche zu bil
ligen Preiſen.

Fr. Aug. Perſchmann.
Eine kleine Partie alten Mecklenb. Käſe

verkaufe ich den mit 57, das W mit 1
Fr. Aug. Perſchmann,
Sber- Leipzigerſtr. Nr. 1649.

JCarl Weißſe,
Kunſt und Alterthumsſammler aus Dresden,
ſucht zum höchſten Preis zu kaufen Altes Meiß
ner Porzellan, Figuren, Gruppen, Vaſen, Taſ
ſen, Fruchtkörbe, Leuchter, Kaffee-, Thee und
Speiſe Service, Edelſteine und ächte Perlen,
überhaupt ſehr alten Damenſchmuck, blos ſchön
gearbeitet, altmodiſche Sonnenfächer, alte ſeltne
Möbel, welche mit Schnitzereien oder ſchöner
ausgelegter Arbeit verſehen ſind, vorzüglich
Stühle mit hölzernen, geſchnitzten Lehnen, alte
Stutzuhren, ganz von Bronze, mit dergleichen
Beſchlägen oder damit ausgelegt, dergleichen
bronzene Gehäuſe u. ſ. w., dann geſchnittene
Gegenſtände aus Elfenbein, Holz und alte Stein
arten, antique Gefäße von Silber oder anderm
Metall, auch alle Arten getriebener Arbeit oder
Figuren in Stein gearbeitet, alte Gefäße und
Pokale, Venetian und Rubinglas, emallirte
Gegenſtände, Ritterhumpen von Glas mit Ma
lerei verſehen u. ſ. w., alte Brüſſeler und Bra
banter Spitzen, ſowie Bücher auf Pergament
gedruckt oder geſchrieben, überhaupt alle Ge
genſtände, welche in das Kunſt oder Alter
thumsfach einſchlagen.

Wer irgend etwas von beſagten Gegenſtän
den zu verkaufen geſonnen iſt, für den dürfte
jetzt der geeignetſte Augenblick ſein, um ſelbige
gut bezahlt zu bekommen.

Mein Aufenthalt iſt in Halle im Gaſthaus
zur Stadt Hamburg Zimmer Nr. 3.

Meine Wohnung iſt in Dresden, Wai-
ſenhausſtragße Nr. 30.

r.Mercadier Fabres
aromatis ch mecdliciniseche

Seife Sdie ſich ſeit längerer Zeit als ein vorzügliches
Heilmittel gegen gichtiſche Leiden, gegen Flech
ten Sommerſproſſen Ausſchläge und Haut-
ſchärfen, ſo wie gegen ſpröde, trockene und
gelbe Haut bewährt hat, und welche auch als
Toilett- und Badeſeife angewendet die treff
lichſten Dienſte thut, wird fortwährend bei
Herrn Theodor Henning Papierhandlung,
Leipziger Straße in Halle in grünen Päck
chen à Stüchts mit der Dr. Graefe' ſchen
Gebrauchsanweiſung und meinem Siegel ver
ſehen, verkauft.

J. G. Bernhardt in Berlin.

GebauerSchwetſchke' ſche Buchdruckerei in Halle.

Neue engl. Vollheringe empfiehlt
taſtene Carl Kramm,

gr. Ulrichsſtraße Nr. 13.

Meſſtna-Citronen in ſchöner Waa
re empfing Carl Kramm.
Stearinkerzen,

Elbinger Glanz Talglichte,
Oranienburger Oberſchaal-Seife
in guter Waare bei

Carl Kramm.
Altes Papier und Papierſpäne
kauft ſtets zum höchſten Preis

Carl aring.
Friſcher Kalk

Sonnabend den 23. d. M. bei Trübe.

Concert
im Paradies Freitag den 22. Auguſt. An
fang Abends 7 Uhr. Wittig.

Tivoli Cheater.
Freitag den 22. Auguſt

Der politiſche Koch,
Luſtſpiel in 1 Akt von Heine

Hierauf:

Müller und Schultze,
komiſches Genrebild in 1 Akt von R. Genée.

Anfang Nachmittags 5 Uhr.

Verlobungs Anzeige.
Die Verlobung unſerer jüngſten Tochter

Wilhelmine mit dem Amtmann G. Heine
in Halle zeigen wir nur auf dieſem Wege
Verwandten und Bekannten hiermit ergebenſt an.

Naumburg, den 21. Auguſt 1851.
J. G. geitzſchel nebſt Frau.

Wilhelmine Zeitzſchel,
Guſtav Heine. t

Naumburg und Halle.
Allen denen Lieben die uns bei unſerm

großen ſchmerzlichen Verluſte ſo treulich zur
Seite ſtanden, auch unſere liebe dahingeſchie
dene Tochter im Todte noch ſo lieblich ehrten,
Jhnen Allen ſagen hiermit den herzlichſten,
wärmſten Dank.

Gewiß recht wohlthuend waren unſeren Her
zen die vielſeitigen Beweiſe der Theilnahme,
in einer Prüfung, die aus dem heiterſten Him
mel über uns kam.

Halkle, den 20. Auguſt 1851.
Der Kaufmann Krammiſch und Frau
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